
Beitrittserklärung 
zum Förderkreis

Bitte vollständig ausgefüllt zurücksenden oder faxen an: 

Stiftung Arbeit und Umwelt 
der IG BCE
Königsworther Platz 6
30167 Hannover Fax  0511 7631-782

So helfen Sie regelmäßig
Ich/wir trete/n dem Förderkreis der Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE bei und unterstützen die Stiftung mit einem 
regelmäßigen Förderbeitrag von__________Euro jährlich.
Die Beitragshöhe ergibt sich nach Selbsteinschätzung und Anzahl der Beschäftigten.

Mein Jahresbeitrag als Einzelperson:  250 Euro
  120 Euro
    60 Euro

Unser Jahresbeitrag als Firma/Institution:  5.000 Euro (mehr als 2.500 Beschäftigte)
  2.000 Euro (bis 2.500 Beschäftigte)
  1.000 Euro (bis 1.000 Beschäftigte)

Name, Vorname

Firma/ Institution

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon, E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift
 
Hinweis: Der Förderbeitrag wird für jeweils 12 Monate berechnet (nicht identisch mit dem Kalenderjahr). Der Austritt aus dem Förderkreis kann jederzeit erklärt werden und wird wirksam 
zum Ende des Beitragsjahres, in dem die entsprechende Mitteilung bei der Stiftung eingeht.

SEPA-Mandatserteilung / SEPA Lastschriftmandat 
Gläubiger - Identifikationsnummer: DE83ZZZ00001121929

Betrag in Euro  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich

Kreditinstitut

IBAN

BIC 

Zahlungsempfänger: Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE, Königsworther Platz 6, 30167 Hannover
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns entrichteten Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines /unseres Kontos durch Lastschriften einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die 
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ
Die Stiftung Arbeit und Umwelt der IGBCE verarbeitet die Angaben in dieser Beitrittserklärung entsprechend der Datenschutzgesetze ausschließlich zu Zwecken der Mitgliederverwaltung und -betreuung 
und zum Beitragseinzug sowie zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben. Die Angaben sind hierfür zwingend erforderlich; ohne ein vollständig ausgefülltes Formular kann die Stiftung Arbeit und 
Umwelt der IG BCE die Beitrittserklärung nicht bearbeiten.  Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, 9 Abs. 2 lit. d DS-GVO. Die Angaben werden zu den vorgenannten Zwecken von 
der Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE für die Dauer der Mitgliedschaft verarbeitet, ggf. auch darüber hinaus, soweit entsprechende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.  Sie haben das Recht, in 
dem nach Art. 15 ff. DS-GVO vorgesehenen Umfang jederzeit Auskunft über Ihre von der Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE verarbeiteten Daten zu verlangen, sowie deren Berichtigung oder Löschung 
zu verlangen. Sie haben überdies ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Ort, Datum, Unterschrift


